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Aus den Verhandlungen des Grossen Rates vom 31. März 2025 
(amtlich mitgeteilt) 
 
Vorsitz: Grossratspräsident Albert Sutter 
Zeit: 08.00 Uhr bis 11.42 Uhr 
 
1. Protokoll der Session vom 3. Februar 2025 
 
Das Protokoll wurde ohne Änderung einstimmig genehmigt. 
 
2. Staatsrechnung für das Jahr 2024 
 
Der Grosse Rat genehmigt die Rechnung 2024. 
 
Das operative Ergebnis der Rechnung 2024 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 2.8 Mio. 
aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 10.8 Mio. Die Staatsrechnung 2024 schliesst 
mit einem Gewinn von Fr. 0.3 Mio. ab. Das ausserordentliche Ergebnis ist durch die Auflösung 
der in früheren Jahren gebildeten Zusatzabschreibungen in der Strassenrechnung und der Auflö-
sung von Vorfinanzierungen in der Verwaltungs- und Strassenrechnung bestimmt. Der Ertrags-
überschuss von Fr. 0.3 Mio. wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt per 31. De-
zember 2024 Fr. 163.2 Mio. Die Nettoinvestitionen von Fr. 13.6 Mio. konnten nur zu 30% aus 
den erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. 
 
Im Rahmen der Beratung konnten diverse Fragen aus dem Grossen Rat beantwortet werden. 
 
3. Wildruheverordnung 
 
Der Grosse Rat verabschiedet die Wildruheverordnung. 
 
Mit der Revision des kantonalen Jagdgesetzes schuf die Landsgemeinde 2024 eine kantonale 
gesetzliche Grundlage für die Festlegung von Wildruhegebieten. In der Wildruheverordnung wer-
den die Nutzung und konkreten Grenzen der Gebiete festgelegt. Ferner werden Schutzbestim-
mungen, Kennzeichnung, Kontrolle und Sanktionen bei Verstössen geregelt. Daneben kommt es 
zu Änderungen in der Verordnung über die Ordnungsbussen (VOB, GS 311.010): Ordnungsbus-
sen für Verstösse gegen das Weg- und Routengebot und gegen die Leinenpflicht für Hunde in 
den Wildruhegebieten werden eingeführt, bereits bestehende Tatbestände zu Irrtumsabschüssen 
präzisiert und die Ordnungsbusse für einen Verstoss gegen den Leinenzwang oder das Betre-
tungsverbot nach Hundegesetz (HuG, GS 560.100) angepasst. 
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4. Programmvereinbarungen 2024 
 
Der Grosse Rat nimmt von folgenden im Jahr 2024 abgeschlossenen Programmvereinbarungen 
Kenntnis: 
 
- Programmvereinbarung II im Bereich Unterstützungsmassnahmen von Personen mit Schutz-

status S (Programm S), zweite Verlängerung 
- Programmvereinbarung des ÖREB-Katasters für die Jahre 2024-2027  
- Programmvereinbarung der Amtlichen Vermessung (AV) für die Jahre 2024-2027  
- Programmvereinbarung zwischen Kanton und Bund im Bereich Wald  
- Programmvereinbarung zwischen Kanton und Bund im Bereich Naturschutz  
- Programmvereinbarung zwischen Kanton und Bund im Bereich Schutzbauten Wasser 
- Änderung Programmvereinbarung im Umweltbereich 2020-2024 
 
5. Landrechtsgesuche 
 
Der Grosse Rat verleiht folgenden Personen das Landrecht des Kantons Appenzell I.Rh. und das 
Gemeindebürgerrecht von Appenzell: 
 
Ralph Hirn, geboren 1979 in Appenzell, von Lütisburg SG, wohnhaft Gadenstatt 19 in Appenzell 
Meistersrüte; sowie seine Kinder Aurora Hirn, geboren 2007, Leandro Hirn, geboren 2010, 
Luano Hirn und Alessio Hirn, geboren 2014, alle wohnhaft Mendlegatter 16 in Appenzell Meis-
tersrüte. 
 
Stefanie Kümpel, geboren 1985 in Deutschland, von Deutschland; und Stefan Fiedel, geboren 
1985 in Deutschland, von Deutschland; sowie die gemeinsame Tochter Marie Kümpel, geboren 
2018, alle wohnhaft Unterschlatt 18 in Appenzell Schlatt. 
 
Appenzell, 3. April 2025 
 
Ratskanzlei 
Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 
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